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Die Behandlung von
inländischen Investmentfonds
im Ertragsteuerrecht
Die vergangenen fünf Jahre waren für die Besteuerung inländischer Investmentfonds
eine turbulente Zeit: Durch das BudgetbegleitG 20011) und das Kapitalmarkt-
offensiveG2) ist es zu ersten gravierenden Änderungen der Fondsbesteuerung
gekommen, die durch weitere Novellierungen im Rahmen des BudgetbegleitG 20033)

und des AbgÄG 20044) fortgesetzt wurden. Im Folgenden soll ein zusammen-
fassender Überblick über die Behandlung von inländischen Investmentfonds bei
natürlichen Personen und bei Kapitalgesellschaften gegeben werden.
Von Elisabeth Bertl und Georg Kofler
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A. Überblick

Ein inländischer Kapitalanlagefonds iSd § 1 InvFG ist
ein aus Wertpapieren bestehendes Sondervermögen,
das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile
zerfällt, im Miteigentum der Anteilsinhaber steht und
nach den Bestimmungen des InvFG gebildet wird; die
Inlandseigenschaft des Investmentfonds ergibt sich
aus dem inländischen Sitz der Kapitalanlagegesell-
schaft,5) wobei das Steuerrecht formal an den Begriff
des inländischen Investmentfonds gem § 1 InvFG an-
knüpft. Die Anteilscheine (Investmentzertifikate) sind
Wertpapiere (§ 5 InvFG);6) sie verkörpern die Miteigen-
tumsanteile an den Vermögenswerten des Fonds und
die Rechte der Anteilsinhaber gegenüber der die Veran-
lagungsentscheidungen treffenden Kapitalanlagege-
sellschaft (KAG) sowie der depotführenden Stelle
des Fondsvermögens (Depotbank).

Ein Investmentfonds ist kein Steuersubjekt.7) Viel-
mehr werden die Erträge aus inländischen Investment-
fonds nur auf Ebene des Anteilsinhabers nach dem

Transparenz- bzw Durchgriffsprinzip besteuert, dh
die Besteuerung richtet sich nach den den Ausschüttun-
gen zu Grunde liegenden Erträgen, also zB Dividenden,
Zinsen oder Veräußerungsgewinnen.8) Dementspre-
chend sind nach § 40 Abs 1 InvFG „Ausschüttungen
eines Kapitalanlagefonds an die Anteilsinhaber [. . .] bei
diesen steuerpflichtige Einnahmen“. Aus diesem Abstellen
auf die – tatsächlichen oder fiktiven – Ausschüttungen
folgt auch ein systematisches Abweichen vom Transpa-
renzprinzip hinsichtlich der zeitlichen Erfassung: So er-
gibt sich nämlich der Besteuerungszeitpunkt gem § 40
Abs 1 InvFG nicht nach dem Zeitpunkt des Zufließens
iSd § 19 EStG in den Fonds, sondern es werden die Er-
träge erst mit der Ausschüttung beim Anteilsinhaber, dh
idR ein Jahr später, erfasst.9) Sollte es sich allerdings um
einen thesaurierenden Fonds handeln, erfordert umge-
kehrt das Transparenzprinzip auch eine Erfassung der
auf Fondsebene „gespeicherten“ Erträge: Für thesau-
rierte Erträge sieht § 40 Abs 2 InvFG dementsprechend
eine Ausschüttungsfiktion vor und macht damit die
sog „ausschüttungsgleichen Erträge“ unabhängig von
einer tatsächlichen Ausschüttung steuerlich erfassbar.10)

Auf Grund des Transparenz- bzw Durchgriffsprin-
zips ist hinsichtlich der Besteuerung der unterschiedli-

1) BGBl I 2000/142.
2) BGBl I 2001/2.
3) BGBl I 2003/71.
4) BGBl I 2004/180.
5) Kirchmayr, Investmentfonds im steuerlichen Vergleich, SWK 1998,

S 757 (S 757); Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 10.
6) Damit unterliegt ihre Veräußerung im betrieblichen Bereich sowie im

privaten Bereich (dort nach Maßgabe des Spekulationstatbestandes
nach § 30 EStG) der Steuerpflicht; s dazu etwa Kirchmayr, Be-
steuerung von Investmentfonds nach dem KapitalmarktoffensiveG,
RdW 2001, 54 (55); H. Kofler/G. Kofler, Investmentfondserträge bei
Privatstiftungen (2001) 66 ff; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93
Anh I Tz 48 f.

7) Mühlehner, Zur steuerlichen Behandlung von Ausschüttungen aus
Investmentfonds, ÖStZ 1993, 271; Doralt/Ruppe, Grundriß des
österreichischen Steuerrechts I8 (2003) 313.

8) Siehe etwa Macher, Die Besteuerung inländischer Dachfonds,
ÖStZ 1999, 106; Doralt/Ruppe, Grundriß des österreichischen Steu-
errechts I8 (2003) 313; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I
Tz 11.

9) Rz 155 InvFR 2003; Macher, Die Besteuerung inländischer Dach-
fonds, ÖStZ 1999, 107.

10) Rz 142 ff InvFR 2003.
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chen Erträge des Investmentfonds bei der Ausschüttung
an den Anteilsinhaber stets die steuerliche Situation
des Empfängers, dh insbesondere die Zugehörigkeit
der Anteile am Investmentfonds zum Betriebs- oder
Privatvermögen einer natürlichen oder juristischen Per-
son, zu beachten.11) Überdies ist darauf Bedacht zu neh-
men, dass Kapitalgesellschaften auf Grund der Fiktion
des § 7 Abs 3 KStG stets Einkünfte aus Gewerbebetrieb
erzielen und nicht der Endbesteuerung, sondern der
25%igen Körperschaftsteuerbelastung durch Veranla-
gung unterliegen.

B. Ausschüttungen in den Fonds und
aus dem Fonds

Hinsichtlich der Einbeziehung von Ausschüttungen in
das Kapitalertragsteuersystem sind vor allem § 94 Z 10
EStG und § 93 Abs 3 Z 4 EStG relevant: § 94 Z 10 EStG
sieht eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer (KESt)
für gewisse Ausschüttungen bzw Auszahlungen von Ka-
pitalerträgen in den Fonds vor, während § 93 Abs 3 Z 4
EStG die Ausschüttung aus dem Fonds an die Anteils-
inhaber regelt.

§ 94 Z 10 EStG befreit
Ü Kapitalerträge aus Anteilen an ausländischen Gesell-

schaften, die im Inland ausbezahlt werden (§ 93
Abs 2 Z 1 lit e EStG);

Ü Zinserträge aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten
(§ 93 Abs 2 Z 3 EStG); sowie

Ü Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren (§ 93
Abs 3 EStG)
vom Kapitalertragsteuerabzug, wenn sie „einem Ka-

pitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes
1993 [. . .] zugehen“. Diese Erträge fließen also ungemin-
dert als Bruttobetrag in den Fonds. Mit dieser Befrei-
ung korrespondiert die Abzugsverpflichtung für Aus-
schüttungen aus dem Fonds nach § 93 Abs 3 Z 4 EStG:
Besteht eine auszahlende Stelle des Fonds im Inland,12)

unterliegen nach § 93 Abs 3 Z 4 EStG die ausgeschütte-
ten oder ausschüttungsgleichen Beträge dem Kapitaler-
tragsteuerabzug, sofern sie aus folgenden Kapitalerträ-
gen bestehen:
Ü Zinserträge aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten

(§ 93 Abs 2 Z 3 EStG);
Ü Kapitalerträge aus gewissen Forderungswertpapie-

ren (§ 93 Abs 3 Z 1, 2, 3 und 6 EStG);
Ü gewisse Erträge aus Immobilien-Investmentfonds;

Ü Substanzgewinne, die iSd § 40 Abs 1 InvFG Ein-
künfte gem § 30 EStG darstellen; sowie

Ü Kapitalerträge aus Anteilen an ausländischen Gesell-
schaften, die im Inland ausbezahlt werden (§ 93
Abs 2 Z 1 lit e EStG).
Sofern aber keine Befreiung nach § 94 Z 10 EStG

greift, wie beispielsweise bei inländischen Dividenden,
erfolgt der Kapitalertragsteuerabzug bereits bei Aus-
schüttung in den Fonds, während es bei Ausschüttung
aus dem Fonds nicht nochmals zu einer Kapitalertrag-
steuerbelastung kommt. Für natürliche Personen führt
der Kapitalertragsteuerabzug zur Endbesteuerung, und
zwar unabhängig davon, ob er bereits bei Ausschüt-
tung bzw Auszahlung in den Fonds erfolgt ist (soge-
nannte indirekte Endbesteuerung) oder erst bei Aus-
schüttung aus dem Fonds (sogenannte direkte Endbe-
steuerung).13)

Greift man beispielsweise aus den möglichen Erträ-
gen inländische Dividenden und inländische Anleihe-
zinsen heraus, so lässt sich die Besteuerung von inländi-
schen Investmentfonds im Privatvermögen folgender-
maßen veranschaulichen (s Tabelle unten).

C. Steuerliche Erfassung von Erträgen
ausschüttender Fonds

1. In- und ausländische Zinserträge aus
Geldeinlagen und Erträge aus
Forderungswertpapieren

Der Zufluss der Zinserträge aus Geldeinlagen bei Kre-
ditinstituten bzw aus sonstigen Forderungen gegenüber
Kreditinstituten iSd § 93 Abs 2 Z 3 EStG sowie Kapital-
erträge aus Forderungswertpapieren iSd § 93 Abs 3
EStG in- und ausländischer Emittenten mit kuponaus-
zahlender Stelle im Inland an den Fonds erfolgt nach
§ 94 Z 10 EStG ohne Abzug von Kapitalertragsteuer.14)

Ebenso unterliegen mangels inländischer Anknüpfung
auch „ausländische“ Zinsen, die der Fonds bezieht,

Dividenden aus inländischen Aktien (§ 93 Abs 2
Z 1 lit a EStG)

Zinsen aus inländischen Forderungswert-
papieren (§ 93 Abs 3 Z 1 bis 3 EStG)

Ebene des
Investmentfonds

KESt-Abzug bei Ausschüttung der
Dividenden in den Fonds (§ 93 Abs 2 Z 1 lit a EStG),
die KESt wird hier von den Kapitalgesellschaften
anlässlich der Dividendenausschüttung an den

Fonds einbehalten.

Der Zufluss der Kapitalerträge aus den Forde-
rungswertpapieren (Zinsen) in den Fonds ist bei
„inländischen“ Forderungswertpapieren KESt-frei

(§ 94 Z 10 EStG).

Ebene des
Anteilsinhabers

Die Ausschüttung aus dem Fonds an die Anteils-
inhaber ist bei diesen ESt- und KESt-frei – Der KESt-
Abzug bei Ausschüttung an den Fonds entfaltet
Endbesteuerungswirkung (§ 93 Abs 2 Z 1 lit a iVm

§ 97 Abs 1 EStG – sogenannte indirekte
Endbesteuerung).

Die Ausschüttungen aus dem Fonds an
die Anteilsinhaber unterliegen dem KESt-Abzug mit
Endbesteuerungswirkung (§ 93 Abs 3 Z 4 iVm § 97

Abs 1 EStG – sogenannte direkte End-
besteuerung).

11) Siehe nur Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 28.
12) Besteht keine kuponauszahlende Stelle im Inland, unterliegen die

Ausschüttungen nicht dem österreichischen Kapitalertragsteuersys-
tem der §§ 93 ff EStG, sondern werden allenfalls nach § 37 Abs 8
EStG bzw nach Maßgabe des KStG beim österreichischen Anteilsin-
haber erfasst.

13) Siehe Rz 174 InvFR 2003; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I
Tz 32.

14) Vgl Aigner/Moritz, Die steuerliche Behandlung von Erträgen aus An-
teilen an in- und ausländischen Investmentfonds bei Körperschaften
öffentlichen Rechts (KöR), ÖStZ 1999, 198 (201).
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keinem österreichischen Kapitalertragsteuerabzug.15)

Zinsen fließen also ohne österreichischen Steuerabzug
als Bruttoerträge in den Fonds. Erst die Weiteraus-
schüttung des Fonds an den Anteilsinhaber führt zum
Kapitalertragsteuerabzug gem § 93 Abs 3 Z 4 EStG, wo-
bei nach hA von dieser Abzugsverpflichtung sowohl in-
wie auch ausländische Zinsen erfasst sind.16)

Ü Bei natürlichen Personen entfaltet dieser Kapitaler-
tragsteuerabzug Endbesteuerungswirkung gem § 97
EStG und zwar unabhängig davon, ob der Invest-
mentfondsanteil im Privat- oder Betriebsvermögen
gehalten wird.

Ü Bei Kapitalgesellschaften unterliegen die durchge-
leiteten Zinsen der 25%igen Körperschaftsteuernor-
malbesteuerung, wobei ein Kapitalertragsteuerab-
zug dann unterbleiben kann, wenn eine Befreiungs-
erklärung gem § 94 Z 5 EStG vorliegt.17)

2. Inländische Dividenden
Bei Dividenden aus Aktien und sonstigen laufenden Be-
teiligungserträgen (zB GmbH-Ausschüttungen) erfolgt
der Kapitalertragsteuerabzug – mangels einer Befreiung
in § 94 Z 10 EStG – bereits bei der Ausschüttung an den
Fonds (§ 93 Abs 2 Z 1 lit a EStG). Die nachfolgende
Ausschüttung der Dividendenerträge aus dem Fonds
an den Inhaber des Fondsanteils hat keine kapitalertrag-
steuerlichen Konsequenzen, da § 93 Abs 3 Z 4 EStG
derartige Dividendenerträge nicht erfasst.
Ü Der erstmalige Kapitalertragsteuerabzug bei Aus-

schüttung an den Fonds entfaltet jedoch nach § 97
EStG beim Anteilsinhaber – indirekt – Endbesteue-
rungswirkung, sofern es sich bei diesem um eine
natürliche Person handelt.18)

Ü Bei Kapitalgesellschaften sind die inländischen Be-
teiligungserträge hingegen nach dem nationalen
Schachtelprivileg des § 10 Abs 1 KStG von der
Körperschaftsteuer befreit;19) die bei Ausschüttung
an den Fonds einbehaltene Kapitalertragsteuer ist
aber im Veranlagungswege auf die Körperschaft-
steuerschuld anrechenbar.20)

3. Ausländische Dividenden
Soweit Ausschüttungen ausländischer Gesellschaften
von einer kuponauszahlenden Stelle im Inland ausbe-
zahlt werden (§ 93 Abs 2 Z 1 lit e iVm § 95 Abs 3 Z 4
EStG), hat bei Auszahlung dieser Gewinnanteile an
den Fonds ein Kapitalertragsteuerabzug auf Grund des
durch das BBG 2003 neu gefassten § 94 Z 10 EStG zu
unterbleiben.21)

Ü Ebenso wie bei Zinserträgen führt erst die Weiter-
ausschüttung der ausländischen Dividenden durch
den Fonds an den Anteilsinhaber zumKapitalertrag-
steuerabzug gem § 93 Abs 3 Z 4 EStG, der bei natür-
lichen Personen direkte Endbesteuerungswirkung
entfaltet (§ 97 Abs 1 EStG).22)

Ü Sofern die ausländischen Beteiligungserträge an eine
Kapitalgesellschaft als Inhaberin des Fondsanteils
ausgeschüttet werden, unterliegen diese nach natio-
nalem Recht der 25%igen Körperschaftsbesteu-
erung, wobei ein Kapitalertragsteuerabzug bei Aus-
schüttung des Fonds dann unterbleiben kann, wenn

eine Befreiungserklärung gem § 94 Z 5 EStG vor-
liegt.23)

Hinweis: Für den Fall, dass eine Kapitalgesellschaft
ausländische Dividenden, die nicht die Voraussetzungen
des § 10 Abs 2 KStG (insb die Mindestbeteiligungshöhe
von 10%) erfüllen, bezieht, hat der UFS unlängst auf Ba-
sis gemeinschaftsrechtlicher Überlegungen zu Recht
judiziert, dass auch solche ausländischen Dividenden
ebenso wie inländische Dividenden unabhängig von
den Voraussetzungen des § 10 Abs 2 KStG steuerfrei
zu stellen sind; die europarechtliche Kapitalverkehrsfrei-
heit erfordert nämlich, dass das nationale Schachtelprivi-
leg nach § 10 Abs 1 KStG auch auf Ausschüttungen aus-
ländischer Gesellschaften aus EU-, EWR- und Drittstaa-
ten ausgedehnt wird.24) Das diesbezügliche Erkenntnis
des VwGH ist allerdings noch ausständig. Sollte sich
der VwGH oder letztlich der EuGH dieser Ansicht an-
schließen, wirft sich die Frage auf, ob diese Freistellung
auch bei Zufluss solcher ausländischer Dividenden
über einen inländischen Fonds zu erfolgen hat. Dies
ist deshalb problematisch, weil nach § 93 Abs 2 Z 1 lit e
iVm § 93 Abs 3 Z 4 EStG solche Dividenden nach natio-
nalem Recht in Forderwertpapierzinsen „umgegossen“
werden und daher der Dividendencharakter bezweifelt
werden könnte. In diesem Sinne wurde zur alten Rechts-
lage bei ausländischen Investmentfonds, wonach sämtli-
che Ausschüttungen als Forderungswertpapierzinsen
qualifiziert wurden,25) auch die Anwendbarkeit des § 10

15) Zu ausländischen Quellensteuern siehe Doralt/Kirchmayr, EStG8

(2004) § 93 Anh I Tz 30 f.
16) Siehe Rz 174 InvFR 2003; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I

Tz 30.
17) Rz 201 InvFR 2003; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I

Tz 30.
18) Rz 177 InvFR 2003.
19) Siehe etwa Peterseil, Die steuerliche Erfassung von Erträgen aus in-

ländischen Investmentfondsanteilen im betrieblichen Bereich,
ÖStZ 1995, 64 (66); Kirchmayr, Investmentfonds im steuerlichen Ver-
gleich, SWK 1998, S 757 (S 760).

20) Rz 202 InvFR 2003; s auch Vock, Die Besteuerung inländischer
Investmentfonds (2005) 185.

21) Zur Behandlung ausländischer Quellensteuern s die Auslands-KESt
VO 2003, BGBl II 2003/393.

22) In der praktischen Handhabung wird diese Betrachtungsweise auch
auf jene ausländischen Beteiligungserträge angewandt, die nicht von
einer inländischen Stelle an den Fonds ausbezahlt werden (so wohl
auch Rz 162, 175 und 196 letzter Satz InvFR 2003), obwohl sie im
Grunde nicht unter § 93 Abs 2 Z 1 lit e iVm § 93 Abs 3 Z 4 TS 6 EStG
fallen (arg aus Kapitalerträgen iSd § 93 Abs 2 Z 1 lit e EStG „beste-
hen“). Hier wirft sich also die Frage auf, ob ausländische Dividenden,
die nicht von einer inländischen Stelle ausbezahlt werden und damit
nicht unter § 93 Abs 2 Z 1 lit e EStG fallen, tatsächlich von § 93 Abs 3
Z 4 EStG erfasst werden, zumal sie dort nicht ausdrücklich genannt
sind. Allenfalls könnte aber die Verpflichtung zum KESt-Abzug in die-
sem Fall bei einer inländischen auszahlenden Stelle des Fonds direkt
aus § 93 Abs 2 Z 1 lit e EStG abgeleitet werden; bei Kapitalgesell-
schaften als Anteilsinhaber wäre eine Befreiungserklärung nach
§ 94 Z 5 EStG diesfalls nach Ansicht der Finanzverwaltung immerhin
dann möglich, wenn eine Schachtelbeteiligung nach § 10 Abs 2
KStG vorliegt; s Rz 7731 EStR 2000.

23) Wohl auch Rz 204 InvFR 2003 (missverständlich aber Rz 203
InvFR 2003: Kapitalertragsteuerabzug samt nachfolgender Anrech-
nung). Das Wirken der Befreiungserklärung ergibt sich schon
daraus, dass Erträge nach § 93 Abs 2 Z 1 lit e EStG durch § 93
Abs 3 Z 4 EStG in solche aus Forderungswertpapieren umgegossen
werden, für die § 94 Z 5 EStG greift; ebenso wohl Doralt/Kirchmayr,
EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 28.

24) UFS Linz 13. 1. 2005, RV/0279-L/04; dazu ausführlich D. Aigner/
G. Kofler, Internationales Schachtelprivileg gemeinschaftsrechtswid-
rig! taxlex 2005, 49 ff; G. Kofler/Toifl, Austria’s Differential Treatment
of Domestic and Foreign Inter-Company Dividends Infringes the
EU’s Free Movement of Capital, ET 2005, 232 ff.

25) So waren bis zum AbgÄG 2004 unabhängig von der Rechtsform in-
nerstaatlich die Anteilsrechte an einem ausländischen Fonds als For-

[STEUERRECHT]MUST KNOW

JAP

178 Ü Elisabeth Bertl und Georg Kofler Ü Die Behandlung von inländischen Investmentfonds im Ertragsteuerrecht JAP [2005/2006] 03



KStG von der Finanzverwaltung26) und der hA im
Schrifttum27) verneint. Wenngleich bereits diese Ansicht
nicht überzeugend war,28) so sprechen doch gegen ihre
Übertragung auf den Fall des § 93 Abs 2 Z 1 lit e iVm
§ 93 Abs 3 Z 4 EStG zwei gewichtige Argumente: Einer-
seits dienen diese Bestimmungen nur Zwecken der Ka-
pitalertragsteuer, sagen jedoch nichts über die Anwen-
dung der materiellen Befreiung nach § 10 KStG aus; an-
dererseits würde ein solcher Ausschluss der Befreiung
über die „Hintertüre“ auf Grund der Schlechterstellung
ausländischer gegenüber inländischen Dividenden sei-
nerseits erheblichen gemeinschaftsrechtlichen Beden-
ken begegnen. UE ist daher davon auszugehen, dass auch
für Erträge iSd § 93 Abs 2 Z 1 lit e iVm § 93 Abs 3 Z 4
EStG die Schachtelbefreiung á la § 10 Abs 1 KStG zu ge-
währen ist.29)

4. Substanzgewinne
Substanzgewinne sind in § 40 Abs 1 InvFG als „Gewinne
aus der Veräußerung von Vermögenswerten eines Fonds,
einschließlich von Bezugsrechten“ definiert. Sie stellen also
jene Gewinne dar, die auf Ebene des Fonds durch Ver-
äußerung von Vermögenswerten (zB Aktien oder An-
leihen) erzielt werden.30) Bis zu den Reformen durch
das StRefG 2000 und das KapitalmarktoffensiveG blieben
derartige Substanzgewinne außer Betracht. Dies hatte
folgende Konsequenz: Einerseits erfolgte bei Zins- und
Beteiligungserträgen die Besteuerung der Anteilscheinin-
haber im Wege eines Steuerdurchgriffs wie bei einer Di-
rektveranlagung. Andererseits waren Substanzgewinne,
soweit sie auf im Privatvermögen gehaltene Anteile ent-
fielen, auch dann steuerfrei, wenn sich auf der Ebene
des Fondsvermögens Spekulationserträge einstellten.
Auf Grund dieser Steuerfreiheit und der Komplexität
der Erfassung der einzelnen Veräußerungsvorgänge auf
Ebene des Fonds hat sich der Gesetzgeber einerseits ent-
schlossen, Substanzgewinne für steuerpflichtig zu erklä-
ren, andererseits aber ein „Pauschalierungssystem“ ein-
zuführen.31)

Ü Seit dem StRefG 2000 und dem KMOG gelten nach
§ 40 Abs 1 InvFG bei nicht in einem Betriebsver-
mögen gehaltenen Anteilscheinen Ausschüttungen
aus Substanzgewinnen, soweit diese nicht aus Forde-
rungswertpapieren gemäß § 93 Abs 3 Z 1 oder 2 EStG
und aus damit im Zusammenhang stehenden deriva-
tiven Produkten im Sinne des § 21 InvFG resultieren,
im Ausmaß von einem Fünftel als Spekulationsein-
künfte gem § 30 EStG. Die übrigen Ausschüttungen
aus Substanzgewinnen bleiben sowohl bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen als auch bei den Ein-
künften iSd § 30 EStG außer Ansatz. Dementspre-
chend unterwirft § 93 Abs 3 Z 4 EStG ein Fünftel
der Substanzgewinne aus Aktienwerten dem Kapital-
ertragsteuerabzug („KESt III“) und gleichzeitig der
Endbesteuerung (§ 97 Abs 1 EStG). Daraus resultiert
eine Steuerbelastung der Substanzgewinne aus Ak-
tienwerten von 5% (25% KESt auf ein Fünftel der
Substanzgewinne).

Ü Im betrieblichen Bereich von natürlichen Personen
und Kapitalgesellschaften sind Substanzgewinne zur
Gänze zum normalen Einkommen- bzw Körper-
schaftsteuertarif steuerpflichtig,32) unterliegen je-

doch nicht dem Kapitalertragsteuerabzug.33) Dies
entspricht den Gedanken der Transparenz und der
Gleichstellung mit der Direktveranlagung, zumal
auch die direkte Veräußerung von Wirtschaftsgütern
im betrieblichen Bereich unabhängig von der Speku-
lationsfrist nach § 30 EStG stets steuerlich relevant ist.

D. Steuerliche Erfassung von Erträgen
thesaurierender Fonds

Nach der durch die InvFG-Novelle 199834) geschaffenen
Rechtslage ist zwar gem § 13 InvFG der Jahresertrag eines
Kapitalanlagefonds nach Abzug der Aufwendungen an
die Anteilsinhaber auszuschütten. Allerdings können
die Fondsbestimmungen vorsehen, dass der gesamte Jah-
resertrag eines Kapitalanlagefonds oder der auf eine be-
stimmte Gattung von Anteilscheinen eines Kapitalanla-
gefonds entfallende Jahresertrag nicht ausgeschüttet wird
(thesaurierender Kapitalanlagefonds).35)

Durch § 13 InvFG werden inländische Fonds im Falle
einer Thesaurierung verpflichtet, jene Kapitalertrag-
steuer auszuzahlen, die angefallen wäre, hätte der Fonds
seine ordentlichen Erträge und Substanzgewinne zur
Gänze tatsächlich ausgeschüttet. Entsprechend gelten
nach § 40 Abs 2 Z 1 InvFG mit dieser Auszahlung – spä-
testens aber vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres –
bestimmte Erträge an die Anteilinhaber in dem aus dem
Anteilsrecht sich ergebenden Ausmaß als ausgeschüt-
tet.36) Diese nach der Ausschüttungsfiktion des § 40
Abs 2 Z 1 InvFG realisierten Erträge bezeichnet das Ge-

derungswertpapiere anzusehen (§ 93 Abs 3 Z 5 EStG aF); s nur
Kirchmayr, Die Besteuerung von Investmentfonds, CDFI LXXXIIb
(1997) 257 (264); ferner Quantschnigg, Die neue Besteuerung bei
ausländischen Investmentfonds, ÖStZ 1995, 7 (7); BMF, RdW 1998,
114.

26) EAS 984 = SWI 1997, 90; EAS 1485 = SWI 1999, 407; weiters
Quantschnigg, Die neue Besteuerung bei ausländischen Investment-
fonds, ÖStZ 1995, 7 (9).

27) So etwa Kirchmayr, Die Besteuerung von Investmentfonds, CDFI
LXXXIIb (1997) 257 (264); D. Aigner/Bitzyk, Die steuerliche Behand-
lung von Erträgen aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds,
SWI 1997, 503 (505); Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I
Tz 53.

28) Ausführlich dazu D. Aigner/G. Kofler, Anwendung des internationa-
len Schachtelprivilegs auf ausschüttungsgleiche Erträge „schwarzer“
Auslandsfonds? SWI 2002, 528 ff mwN.

29) Daraus würde uE folgen, dass Dividenden iSd § 93 Abs 2 Z 1 lit e
EStG nicht nur von der Körperschaftsteuer befreit wären, sondern
auf Grund der Qualifikation als Forderungswertpapierzinsen nach
§ 93 Abs 3 Z 4 EStG für Zwecke der KESt im Falle einer Befreiungs-
erklärung nach § 94 Z 5 EStG – anders als inländische Dividenden –
auch kapitalertragsteuerbefreit sind (s dazu FN 23).

30) Zur Verrechnung von Verlusten auf Fondsebene s Rz 91 und 121
InvFR 2003; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 35.

31) Siehe zu diesen Änderungen auch Kirchmayr, Besteuerung von In-
vestmentfonds nach dem KapitalmarktoffensiveG, RdW 2001, 54 ff.

32) Dh keine Fünftelung und kein Ausscheiden von Substanzgewinnen
aus Forderungswertpapieren; s auch Rz 191 InvFR 2003.

33) Dies ergibt sich daraus, dass § 93 Abs 3 Z 4 EStG auf Substanzge-
winne abstellt, die nach § 40 Abs 1 InvFG Einkünfte iSd § 30 EStG
sind, § 40 Abs 1 InvFG Substanzgewinne jedoch nur dann dem
§ 30 EStG zuordnet, wenn die Anteilsscheine nicht im Betriebsver-
mögen gehalten werden; s auch Rz 194 InvFR 2003; Doralt/Kirch-
mayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 36. Sofern die KESt dennoch ab-
gezogen wird, kann sie im Veranlagungswege angerechnet werden;
s auch Rz 195 InvFR 2003.

34) BGBl I 1998/41.
35) ErlRV 917 BlgNR 20. GP; zur zuvor bestehenden Ausschüttungsver-

pflichtung s Kirchmayr, Die Besteuerung von thesaurierenden inlän-
dischen Investmentfonds – eine kritische Betrachtung, RdW 1998,
433 (433 ff); zur früheren Rechtslage Kirchmayr, Die Besteuerung
von Investmentfonds, CDFI LXXXIIb (1997) 257 (262).

36) Rz 145 f InvFR 2003.
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setz als „ausschüttungsgleiche Erträge“ und unterwirft sie
dem Kapitalertragsteuerabzug nach § 93 Abs 3 Z 4
EStG,37) der bei natürlichen Personen nach § 97 EStG
Endbesteuerungswirkung entfaltet. Die Auszahlung nach
§ 13 InvFG dient also zugleich der Finanzierung dieser
Kapitalertragsteuerbelastung nach § 93 Abs 3 Z 4 EStG.38)

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der Aus-
zahlungsverpflichtung nach § 13 InvFG und der Be-
freiungserklärung nach § 94 Z 5 EStG bei Kapitalge-
sellschaften als Anteilsinhaber sind zwei Ebenen zu un-
terscheiden: § 94 Z 5 EStG hat auf der ersten Ebene auf
die Auszahlungsverpflichtung nach § 13 InvFG keine
Auswirkung, zumal er sich an die zum Kapitalertrag-
steuerabzug verpflichtete Stelle (idR das depotführende
Kreditinstitut) richtet, an die nach § 13 InvFG vom
Fonds ein Betrag in Höhe der Kapitalertragsteuer aus-
zuzahlen ist. Mangels einer Kapitalertragsteuerpflicht
wird dieser Betrag sodann auf der zweiten Ebene aller-
dings nicht an das Finanzamt abgeführt, sondern un-
mittelbar der Kapitalgesellschaft als Anteilsinhaberin
gutgeschrieben.39)

Auf Grund des Transparenzprinzips ist auch hier
hinsichtlich der steuerlichen Behandlung der einzelnen
Erträge überblicksweise folgendermaßen zu differenzie-
ren:

1. In- und ausländische Zinserträge
aus Geldeinlagen und Erträge aus
Forderungswertpapieren

Bei Zinsen aus Geldeinlagen und aus Forderungswert-
papieren iSd § 93 Abs 3 Z 1 bis 3 EStG mit inländischer
kuponauszahlender Stelle wirft sich zunächst das Pro-
blem auf, dass – im Unterschied zur direkten Verein-
nahmung durch den Investor – keine Endbesteuerungs-
wirkung eintreten könnte, da der Kapitalertragsteuer-
abzug grundsätzlich an die tatsächliche Ausschüttung
geknüpft ist.40) Zur Ermöglichung der Endbesteue-
rungswirkung sieht § 40 Abs 2 Z 1 fünfter Satz InvFG
daher eine Realisationsbestimmung für Zwecke der Ka-
pitalertragsteuer dergestalt vor, als in den Fällen des
§ 13 dritter und vierter Satz InvFG die nicht ausge-
schütteten Jahreserträge für Zwecke der Kapitalertrag-
steuer als ausgeschüttet gelten und nach § 93 Abs 3 Z 4
EStG Kapitalertragsteuer abzuziehen ist. Nach § 13
InvFG ist zur Finanzierung dieser Kapitalertragsteuer
der entsprechende Betrag auch tatsächlich aus den
Fondserträgen an die zum Steuerabzug verpflichtete
Stelle auszuzahlen und von dieser an das Finanzamt ab-
zuführen.41)

2. In- und ausländische Dividenden
Bei diesen Erträgen deckt sich die steuerliche Behandlung
von ausschüttungsgleichen Erträgen mit jener von Aus-
schüttungen.42) Eine Auszahlungsverpflichtung nach
§ 13 InvFG tritt für inländische Dividenden nicht ein.43)

Hingegen werden ausländische Dividenden iSd § 93
Abs 2 Z 1 lit e EStG nach der Gesetzestechnik wie inlän-
dische Zinserträge behandelt, weshalb hier die darauf
entfallende Kapitalertragsteuer nach § 13 InvFG auszu-
bezahlen und an das Finanzamt abzuführen ist.44)

3. Substanzgewinne
Auch hier ist wieder zwischen Investmentfondsanteilen
im Privatvermögen und solchen im Betriebsvermögen
zu unterscheiden:

Ü Bei Anteilen im Privatvermögen sind aus Substanzge-
winnen bestehende ausschüttungsgleiche Erträge gem
§ 40 Abs 1 EStG grundsätzlich zu einem Fünftel kapi-
talertragsteuerpflichtig;45) dieser Betrag ist nach § 13
InvFG auszuzahlen.46)

Ü Anders verhält es sich, wenn die Fondsanteile in ei-
nem Betriebsvermögen gehalten werden: Da nach
§ 40 Abs 2 Z 1 InvFG Substanzgewinne nur dann zu
den ausschüttungsgleichen Erträgen rechnen, wenn
der Investor den Fondsanteil nicht im Betriebsvermö-
gen hält, besteht auch keine Auszahlungspflicht nach
§ 13 InvFG.47) Insofern kommt es zu einem Steuer-
stundungseffekt, da auf Ebene eines inländischen
Fonds realisierte Substanzgewinne im betrieblichen
Bereich erst mit der tatsächlichen Ausschüttung er-
fasst werden.48)

E. Zusammenfassende Übersicht

Folgende Übersicht soll die Besteuerung der verschiede-
nen, durch einen inländischen Fonds an die verschie-
denen Anlegertypen durchgeleiteten Erträge aufschlüs-
seln, wobei jeweils davon ausgegangen wird, dass der
Fonds – wie im praktischen Regelfall – im Inland eine
kuponauszahlende Stelle hat:

37) Doralt/Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuerrechts I8 (2003)
313 f.

38) Siehe Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I Tz 22.
39) Kirchmayr, Die Besteuerung von thesaurierenden inländischen In-

vestmentfonds – eine kritische Betrachtung, RdW 1998, 433 (434 f);
Marschner, Änderung der steuerlichen Behandlung von Investment-
fonds im Betriebsvermögen, SWK 2001, S 457 (S 458); Marschner,
Dividenden und Investmentfonds richtig in die Steuererklärung auf-
genommen, SWK 2004, S 405 (S 414); zum analogen Fall der Befrei-
ung von Privatstiftungen nach § 94 Z 10 EStG vgl H. Kofler/G. Kofler,
Investmentfondserträge bei Privatstiftungen (2001) 38. Nach Rz 149
InvFR kann allerdings bereits die Auszahlung nach § 13 InvFG unter-
bleiben, wenn sämtliche Anteilsinhaber entweder nicht steuerpflich-
tig sind oder die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 94 Z 5
EStG vorliegen.

40) Kirchmayr, Die Besteuerung von thesaurierenden inländischen In-
vestmentfonds – eine kritische Betrachtung, RdW 1998, 433 (434).

41) ErlRV 917 BlgNR 20. GP; Doralt/Ruppe, Grundriß des österrei-
chischen Steuerrechts I8 (2003) 315.

42) Doralt/Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuerrechts I8 (2003)
315.

43) Siehe auch Vock, Die Besteuerung inländischer Investmentfonds
(2005) 160.

44) Vgl § 93 Abs 3 Z 4 EStG iVm §§ 13, 40 Abs 2 InvFG.
45) Dies ergibt sich daraus, dass § 93 Abs 3 Z 4 EStG auch Substanz-

gewinne erfasst, die iSd § 40 Abs 1 InvFG Einkünfte gem § 30 EStG
darstellen.

46) Die Auszahlungsverpflichtung folgt daraus, dass sich § 13 dritter
Satz InvFG ausdrücklich auf Erträge gem § 40 Abs 1 zweiter Satz
iVm § 40 Abs 2 sowie § 93 Abs 3 Z 4 EStG und § 30 EStG bezieht.

47) Sollte mangels getrennter Erfassung der Anleger dennoch eine Aus-
zahlung der Kapitalertragsteuer nach § 13 InvFG erfolgen, stellt dies
eine ertragswirksam zu erfassende Ausschüttung von Substanzge-
winnen dar; diese Kapitalertragsteuer kann im Veranlagungswege
angerechnet werden. Siehe Rz 195 InvFR 2003; vgl auch bereits
Kirchmayr, Investmentfonds im steuerlichen Vergleich, SWK 1998,
S 757 (S 759); Marschner, Änderung der steuerlichen Behandlung
von Investmentfonds im Betriebsvermögen, SWK 2001, S 457
(S 457 f).

48) Siehe Rz 191 InvFR 2003; Doralt/Kirchmayr, EStG8 (2004) § 93 Anh I
Tz 36.
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Fondsanteil im Privat-
vermögen einer

natürlichen Person

Fondsanteil im Be-
triebsvermögen einer
natürlichen Person

Fondsanteil im Betriebsvermögen einer
Kapitalgesellschaft (§ 7 Abs 3 KStG)

Inländische
Zinserträge49)

25% (§ 97 EStG) – Keine KESt bei Ausschüttung an
den Fonds (§ 94 Z 10 EStG), KESt jedoch bei Aus-

schüttung des Fonds (§ 93 Abs 3 Z 4 EStG)

Normalbesteuerung (25% KSt) – Keine KESt bei Aus-
schüttung an den Fonds (§ 94 Z 10 EStG), KESt jedoch
bei Ausschüttung des Fonds (§ 93 Abs 3 Z 4 EStG);
Unterbleiben des KESt-Abzugs bei Befreiungserklärung

nach § 94 Z 5 EStG

Ausländische
Zinserträge50)

25% (§ 97 EStG) – Mangels Inlandsbezug keine KESt
bei Ausschüttung an Fonds (ggf ausländische Quel-
lensteuer), KESt jedoch bei Ausschüttung des Fonds

(§ 93 Abs 3 Z 4 EStG)

Normalbesteuerung (25% KSt) –Mangels Inlandsbezug
keine KESt bei Ausschüttung an Fonds (ggf ausländi-
sche Quellensteuer), KESt jedoch bei Ausschüttung
des Fonds (§ 93 Abs 3 Z 4 EStG); Unterbleiben des
KESt-Abzugs bei Befreiungserklärung nach § 94 Z 5

EStG

Inländische
Dividenden51)

25% (§ 97 EStG) – KESt bei Ausschüttung an Fonds
(§ 93 Abs 2 EStG), keine KESt bei Ausschüttung

des Fonds

Steuerfrei nach § 10 Abs 1 KStG – Einbehaltung der
KESt bei Ausschüttung an Fonds (§ 93 Abs 2 EStG),
Anrechnung der einbehaltenen KESt im Rahmen der

Veranlagung

Ausländische
Dividenden52)

25% (§ 97 EStG) – Keine KESt bei Ausschüttung an
den Fonds (§ 94 Z 10 EStG, ggf ausländische Quel-
lensteuer), KESt jedoch bei Ausschüttung des Fonds

(§ 93 Abs 3 Z 4 EStG)

Normalbesteuerung (25% KSt) – Aber: Nach UFS Linz
womöglich Befreiung unter Anwendung des § 10 Abs 1
KStG – Hinsichtlich der KESt ist wie bei inländischen

Zinsen vorzugehen.

Ausgeschüttete
Substanzgewinne

20% der Substanz-
gewinne aus Dividenden-
werten mit 25% (§ 97
EStG) – KESt bei Aus-
schüttung des Fonds
(§ 93 Abs 3 Z 4 EStG)

Zur Gänze Steuerpflicht
zum Tarif – Kein KESt-

Abzug

Zur Gänze Normalbesteuerung (25% KSt) –
Kein KESt-Abzug

Inländische
Zinserträge49)

25% (§ 97 EStG) – Keine KESt bei Ausschüttung an
den Fonds (§ 94 Z 10 EStG); KESt nach § 93 Abs 3 Z 4
EStG iVm § 40 Abs 2 Z 1 InvFG und Auszahlung nach

§ 13 InvFG

Normalbesteuerung (25% KSt) – Keine KESt bei Aus-
schüttung an den Fonds (§ 94 Z 10 EStG), Auszahlung
der KESt nach § 13 InvFG (bei Befreiungserklärung

nach § 94 Z 5 EStG an den Investor)

Ausländische
Zinserträge50)

25% (§ 97 EStG) – Mangels Inlandsbezug keine KESt
bei Ausschüttung an Fonds (ggf ausländische Quel-
lensteuer), KESt nach § 93 Abs 3 Z 4 EStG iVm § 40
Abs 2 Z 1 InvFG und Auszahlung nach § 13 InvFG

Normalbesteuerung (25% KSt) –Mangels Inlandsbezug
keine KESt bei Ausschüttung an den Fonds (ggf aus-
ländische Quellensteuer), Auszahlung der KESt nach
§ 13 InvFG (bei Befreiungserklärung nach § 94 Z 5

EStG an den Investor)

Inländische
Dividenden51)

25% (§ 97 EStG) – KESt bei Ausschüttung an Fonds
(§ 93 Abs 2 EStG), keine KESt nach § 93 Abs 3 Z 4
EStG iVm § 40 Abs 2 Z 1 InvFG und keine Auszahlung

nach § 13 InvFG

Steuerfrei nach § 10 Abs 1 KStG – Einbehaltung der
KESt bei Ausschüttung an Fonds (§ 93 Abs 2 EStG),
Anrechnung der einbehaltenen KESt im Rahmen der

Veranlagung

Ausländische
Dividenden52)

25% (§ 97 EStG) – Keine KESt bei Ausschüttung an
den Fonds (§ 94 Z 10 EStG; ggf ausländische Quel-
lensteuer), KESt nach § 93 Abs 3 Z 4 EStG iVm § 40
Abs 2 Z 1 InvFG und Auszahlung nach § 13 InvFG

Normalbesteuerung (25% KSt) – Aber: Nach UFS Linz
womöglich Befreiung unter Anwendung des § 10 Abs 1
KStG – Hinsichtlich der KESt ist wie bei inländischen

Zinsen vorzugehen.

Ausschüttungs-
gleiche Substanz-

gewinne

20% der Substanzge-
winne aus Dividenden-
werten mit 25% (§ 97

EStG) – KESt nach § 93
Abs 3 Z 4 EStG iVm § 40
Abs 2 Z 1 InvFG und
Auszahlung nach

§ 13 InvFG
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49) Inländische Kapitalerträge aus Bankguthaben (§ 93 Abs 2 Z 3 iVm § 95 Abs 3 Z 1 EStG) und Erträge aus Forderungswertpapieren mit inländischer
kuponauszahlender Stelle (§ 93 Abs 3 iVm § 95 Abs 3 Z 2 EStG).

50) Ausländische Kapitalerträge aus Bankguthaben und Erträge aus Forderungswertpapieren mit ausländischer kuponauszahlender Stelle.
51) Gewinnanteile etc inländischer Schuldner (§ 93 Abs 2 iVm § 95 Abs 3 Z 1 EStG).
52) Ausländische vergleichbare Dividenden iSd § 93 Abs 2 Z 1 lit e iVm § 95 Abs 3 Z 4 EStG.
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